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der Braut ıIn die Muntgewalt des Bräutigams, der seınerseılts Zur Leıistung der Braut-
gabe un: ZUT Heimführung der Braut verpflichtet W d  R Obwohl die Eheschließung Eerst
mi1t der Trauung un: weıteren riıtuellen Akten (Heimführung, Beilager) vollzogen WAafl,
ann INa  — 1n der desponsatıo den Initialvorgang der Eheschließung selbst sehen, der be-
reıts eıne starke Bindung Der CNSC Zusammenhang, der ach germanıschen
Vorstellungen zwıschen dem Verlobungsvertrag un: seinem Vollzug durch Übergabe,
Heimführung un! Beilager bestand, hatte ZUur Folge, dafs die sponsalıa (desponsatıo)
die Bedeutung VO  —$ „Eheschließung“ annehmen konnten (davon frz ePOUX, epOouse).
Diıesem Verständnis ENISprang manche Verwirrung. Fıne Klärung erfolgte GEST, als dıe
kırchliche Lehre se1mıt dem 1: J die Unterscheidung zwischen sponsalıa de praesentı
(Ehekonsens) und sponsalıa de futuro (Versprechen künftiger Eheschliefßung) entwık-
kelte och kam uch ann och den sponsalıa de futuro gemälßs kanonıschem Recht
eiıne weIlt stärkere Rechtsverbindlichkeit als dem des römischen Rechts. uch
diesmal besticht das HR  C wıeder seiıner Fülle VO' Intormationen un: der Sorg-
talt, mı1t welcher diese ausgebreitet werden. SEBOTT

HANDWÖRTERBUCH DE EUTSCHEN RECHTSGESCHICHTE Hrsg. Adalbert Er-
lert, Fkbehard Kaufmann un: Iheter Werkmühller. Lig (Sp 769—-1024). Berlın:
Schmidt 1995
Das HRG enthält diesmal die mıiıt Vermögen, Vertrag, Verwaltung un Volk-

menhängenden Artıkel. Ich möchte autf einıge Stichwörter eingehen, die uch tür dıe
Kanonistik VO Bedeutung seın können. Verschollenheit ist gegeben, WeEeNnN der Auftent-
halt eınes Menschen während längerer Zeıt unbekannt 1St. Der deutsche Begriff „V“
eNtIsSTLamm ohl der Gerichtssprache des 18 6S als 13  — einem Verfahren schritt,
mıiıt dem sıch dıe Todesvermutung hinsichtlich Verschollener durch eıne gerichtlich-
törmliche Todeserklärung tixieren 1e18 Im klassıschen römischen Eherecht stand
die dem To. gleich. Am 1950 wurde in New ork die Konvention der Vereıin-
ten Natıonen ber die Todeserklärung Verschollener vereinbart. Sıe betrifft die unzäh-
lıgen Verschollenen des Zweıten Weltkrieges und der Nachkriegszeit. Nach
geltendem deutschen Recht sınd die Verwandten eınes Ehegatten mı1ıt dem anderen
Ehegatten (nicht aber uch miıt dessen Verwandten) verschwägert. Im Gegensatz zZzu
äalteren römischen Recht, das die Ehe mIt Schwiegermutter der -tochter, Stietmutter
der -tochter untersagte, bildete dıe Schwägerschaft 1m älteren eutschen Recht eın
Ehehindernis. Demgegenüber suchte die Kırche selıt dem 6I6 ber dıe römıschen
Eheverbote hınaus die Ehe VO Verschwägerten überhaupt verbieten. Nach UT
097 M6} 9085 macht dıe Schwägerschaft in der geraden Linıe jede Ehe ungültıg.
Das westgermanische Wort „versprechen“ hat ıne posıtıve Seıte (etwas zusagen) und
eıne negatıve Seılte etwas Falsches sagen). „Im 1St beı posıtıver Bedeutung immer
gleich eıne Verpflichtung, das Eingehen eıner Verbindlichkeit mitgedacht.” Da{fi
INa  e} halten mUSsSse, Sagt eın altes Rechtssprichwort: „Eın Mann, eın Wort.“ Eıne
Verwünschungsformel soll der Person, ber die sS1e ausgesprochen wird, schaden. Der
Handelnde ruft iıne Macht d} die den beabsichtigten Schaden bewirken soll Verwün-
schung 1St ahe verwandt mıiıt Schadenzauber un: Magıe. „Fluch un:! Verwünschung
ann INa  — WwI1e den Eıd als ethnologisches Urphänomen ansprechen.” Das Neue Te-
STtament verwirtt ‚War grundsätzlich das Fluchen, doch hat dıe Kirche den ritualısıerten
Fluch als Rechtsakt gebillıgt (Konzıil VO Nıcäa 325} Viısıtation 1St iıne Überprüfung
VO  .} Personen der Einrichtungen durch eiınen aufsichtsberechtigten Oberen. Im
kirchlichen Bereich wurde die Aufsicht ber das Bıstum bzw. die Ptarreı zunächst VO

Wanderpriestern, ann durch dıe Bischöfe selbst ausgeübt. Dı1e bezog sıch autf die
VerkündigungspraxIis, die Sakramentenspendung, dıe Lebensführung des Klerus, den
Zustand der Kirchengebäude SOWl1e die Vermögensverwaltung. Das Konzıl VO  - TIrıent
rıet die Pftlicht der Bischöfte ZuUur ihrer Sprengel nachdrücklich ıIn Erinnerung. Miıt
dem Vordringen des Landeskirchentums nahmen dıe Fürsten vieltach das Visıtations-
recht nıcht Nu auf dem Gebiet der Temporalıen, sondern uch „1IN spirıtualıbus” in An-
spruch. In der Retormationszeit wurden landesherrliche Vısıtationen das Mıiıttel, u
evangelısche Kirchenordnungen einzuführen. Das deutsche Wort Vogtleıtet sıch VO'
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dem lateinıschen „advocatus“ ab un: begegnet neben diesem selt der Antıke In (36-brauch gebliebenen Wort vereinzelt schon in althochdeutscher Zeıt, sehr häufig seltdem 12 Jh un 1n weıter Verbreitung 1m späten Miıttelalter un in der ftrühen euzeıt.
Dıie weltaus größßte Bedeutung kommt 1mM Miıttelalter der Kırchenvogtei Unter arldem Großen wurde dıe Advokatur für die Kırchen einer ständıgen Einriıchtung mıiıtAmtscharakter erhoben un allgemein vorgeschrieben. Der Machtposition der Vögteentsprachen umfassende Rechte, die einen Ausgleıch für den bei der Handhabung der
Vogteı erbringenden Aufwand bıeten sollten, tatsächlich ber dıe „advocatıa“einem wırtschafrtlich bedeutsamen Vermögenskomplex aufwerteten. Das HRG; be-
sticht uch dieses Mal wıeder durch die Fülle seiıner Informationen, die auch für denNiıchtfachmann verständlıch dargelegt werden. Eıne kleine Aussetzung: Dıie in dem Ar-
tikel „Verwandtschaft“ mi1t Hınblick auf das Kanonische Recht gemachten Behauptun-
SCH sınd mılsverständlich. Das Ehehindernis der „COgnatıo spırıtualıs”, welches der

1n Can 1079 ı. V.m A /68 aufgestellt hatte, 1St 1m nıcht mehrvorhanden. SEBOTT

ESSENER (GGESPRÄCHE Ar THEMA TAAT UN KIRCHE 2£€) Hrsg. Heribert Heinemann
un Heiner Marre. Münster: Aschendorff 1993 146
Dıie 1er urz anzuzeigenden Essener Gespräche haben dieses Mal das Thema „DıieEınıgung Europas un! dıe Staat-Kırche-Ordnung“. Das einleıtende Reterat VO'  &.
Kımminich (Europa als [ geıstes ]geschichtliche Erscheinung un: polıtısche Aufgabe,6—23) chlägt einen Bogen VO Europa-Mythos ber das beginnende polıtısche un:

kulturelle Europa-Bewußtsein ab dem 8. Jh und über das europäısche Zeıtalter der
Weltgeschichte,Jh.) bıs hın ZUur Entstehung eınes Systems VO Natıonalstaaten
1ın Europa. Im Hınblick autf den Integrationsprozeß und die wachsende Bedeutungpolyethnischer staatlıcher Urganısationsformen betont die Wiıchtigkeit der tär-kung des Föderalismus, des Regıionalısmus und des Subsidiaritäsprinzips für eıne Uuro-
päısche Eıinheıt In Vieltalt. In der Dıskussion (24—44) werden weıtere geistesgeschicht-lıche Leistungen Luropas erwähnt, dıe Entwıicklung der Rechtsstellung des
Indıyiduums mıiıt seinen Kernelementen Menschenwürde und Menschenrechte SOWI1edie antıdespotische Struktur der Staatsordnungen Europas, dıe durch dıe Grundsätzeder Gewaltenteilung un: durch dıe Bındung der Staatsgewalt Natur- un! Völker-recht hıistorisch markiert werden kann Im anschließenden Referat (Dıie Bedeutung desdie Gedanken-, Gewissens-, un: Religionsfreiheit garantıerenden Artıikels der CUTO-
päıschen Menschenrechtskonvention, 46—60 bıetet TOweLin eıne anschauliche
Darstellung der nsätze einer europälschen Grundrechtsdogmatıik und der Spruchpra-X15 ıIn Fragen der Gedanken-, Gew1ssens- un Religionsfreiheit. hebt hervor, da{fß die
MRK heute den Status einer europälschen Teıilverfassung auf dem Gebiet des Grund-rechtsstatus genießßt, WAas ber keine Nıvellierung der staatskırchenrechtlichen Ent-wicklung der Mitglıedstaaten Zur Folge hat. Diese wırd vielmehr europarechtlich alshistorisch gewachsene Ausprägung des kollektivrechtlichen Schutzbereiches der elı-
gionsfreiheit dem Gesichtspunkt der natıonalen Identität respektiert. Rechtsdog-matısche Diıvergenzen ergeben sıch 1m kırchlichen Arbeıitsrecht, da europarechtlich dıeKirchen nıcht als öffentlich-rechtliche Körperschaften behandelt werden,sondern als priıvate Rechtspersonen miıt schutzwürdiger grundrechtsspezifischer TLTen-enz In der Dıskussion (6 1—/79) wırd besonders die Bedeutung des Straßburger Men-schenrechtsschutzes tür die europäische Integration hervorgehoben. Im Schlußreferat
(Dıe Fortentwicklung des Europarechts un seıne Auswırkungen auf die Beziehungenzwıschen Staat un! Kırche 1n der Bundesrepublik Deutschland, 81—101) hebt Rob-ers hervor, dafß Rechtsfindung und Normuinterpretation aut europäischer Ebene VOGrundsatz der praktischen Konkordanz zwıschen Gemeıinschattsrecht un: natiıonalenVerfassungsüberlieferungen gepräagt 1St. So sınd beispielsweise als gemeiınsame Verfas-
sungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten die tragenden staatskirchlichen Grundsätzeder Neutralıtät, der Parıität un: der Toleranz anzusehen. Neben allgemeinen STAaAats-kırchlichen Grundsätzen erwähnt uch einzelne Problemftelder Ww1€e die europarecht-lıche Würdigung der Kategorie des rıtten Weges 1m kırchlichen Arbeıitsrecht.
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